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Memo, Seite 1 

    

Achtung wichtige Änderung 
ab dem 01.10.2022! 
 
Sehr geehrte Bewohner/innen, sehr geehrte Besucher/innen,  
 

 
 

1. Nach § 28b IfSG haben alle Besucher (Ausnahme: Kinder unter 12 Jahren) einen 
negativen Testnachweis § 22a Absatz 3 beim Betreten der Einrichtung während der 
Öffnungszeiten an der Rezeption und danach bei den Mitarbeitern in der Pflege vor-
zulegen.  
 

2. Personen, die über keinen gültigen Testnachweis verfügen, können vor Betreten des  
Hauses von der Einrichtung zu folgenden Einlasszeiten getestet werden:  
Montag bis Freitag ausschließlich in der Zeit von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr.  
Samstag bis Sonntag ausschließlich in der Zeit von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr.  
Außerhalb dieser Zeiten werden keine Testungen von der Einrichtung vorgenommen.  
Wer außerhalb dieser Einlasszeiten das Haus betreten möchte, hat einen offiziellen  
Testnachweis vorzulegen.  
 

Ausgenommen vom Testverfahren sind: Ärzte, Rettungsdienste, Betreuungsrich-
ter*, Seelsorgepersonen bei Sterbebegleitung sowie Personen, die die Einrichtung 
nur kurzfristig betreten wie Post und Paketzusteller*. 
 

3. Zudem ist im oben genannten Zeitraum für alle Personen, welche die Einrichtung  
betreten, dauerhaft eine Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleichbar) zu tragen. 
Die Maske ist während des gesamten Aufenthaltes in der Einrichtung zu tragen und  
nicht abzunehmen. Das gilt auch in den Bewohnerzimmern. 
 
Es wird darum gebeten, sich weiterhin die Hände zu desinfizieren. 
 

4. Besuche von Personen mit Krankheitszeichen wie Erkältungssymptomen, einer  
COVID 19-Erkrankung oder entsprechendem Verdacht, Kontaktpersonen von Er-
krankten oder nach Aufenthalt in Risikogebieten sind grundsätzlich untersagt. 
 
Personen, die über keinen Testnachweis verfügen und/oder eine Testung ab-
lehnen oder keine vorgeschrieben FFP-2 Maske tragen, dürfen die Einrichtung 
nicht betreten. 

 

 
Höhr-Grenzhausen, den 26.09.2022 
 
Michael Lobb 
Einrichtungsleitung     


